
   Ö f f e n t l i c h e   B e k a n n t m a c h u n g  
    der Stadt Heilbad Heiligenstadt 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Gemäß § 40 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKo) in der Fassung der Neubekannt- 
machung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2009 
(GVBl. S. 345) und § 16 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt Heilbad Heiligenstadt 
vom 29.01.2007 in der Fassung der Änderung vom 23.07.2009, werden hiermit die in der 6. Sitzung 
des Stadtrates am 28.04.2010 in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse öffentlich bekannt 
gemacht: 
 
Beschluss- Nr. 83/2010 
 
Der Stadtrat beschließt, die zum TOP A 08 der Sitzung des Stadtrates am  
28.04.2010 anliegende Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates  
am 24.02.2010 in der vorliegenden Form und Fassung zu genehmigen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen:  23 
   Nein-Stimmen:  - 
   Stimmenthaltungen: - 
 
Beschluss- Nr. 84/2010 
 
Der Stadtrat beschließt: 
1. Den zum TOP A 09 der Sitzung des Stadtrates am 28.04.2010 ausliegenden 
    Vorentwurf sowie die Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungs- 
    planes Nr. 48 „Gewerbegebiet West I – Bereich Unterm Hünenstein“ der Stadt 
    Heilbad Heiligenstadt in der vorliegenden Form und Fassung zu billigen. 
2. Der Geltungsbereich ist aus dem in der Anlage zum TOP A 09 der Sitzung 
    des Stadtrates am 28.04.2010 beigefügten Lageplan ersichtlich. 
3. Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 Satz 1 sowie 4 
    Abs. 1 Satz 1 BauGB soll frühzeitig durchgeführt werden. 
4. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen:  17 
   Nein-Stimmen:  - 
   Stimmenthaltungen: 6 
 
Beschluss- Nr. 85/2010 
 
Der Stadtrat beschließt den Geltungsbereich des Stadtumbaugebietes „Obere 
Altstadt – ehemaliges Brauhausgelände“ gem. § 171 b Abs. (1) BauGB in der 
derzeit gültigen Fassung. Die Abgrenzung des Stadtumbaugebietes „Obere  
Altstadt – ehemaliges Brauhausgelände“ ist aus dem in der Anlage zum TOP  
A 10 der Sitzung des Stadtrates am 28.04.2010 beigefügten Lageplan 
ersichtlich.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen:  18 
   Nein-Stimmen:  4 
   Stimmenthaltungen: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beschluss- Nr. 86/2010 
 
Der Stadtrat beschließt die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in 
Höhe von 171.623,76 € (i. W. einhunderteinundsiebzigtausendsechshundert- 
dreiundzwanzig 76/100 Euro) im Haushaltsjahr 2010 in der Haushaltsstelle  
8600.000.6412.00 – Umsatzsteuerüberhang – Abführung an das Finanzamt. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen:  23 
   Nein-Stimmen:  - 
   Stimmenthaltungen: - 
 
Beschluss- Nr. 87/2010 
 
Der Stadtrat beschließt die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in 
Höhe von 47.900,72 € (i. W. siebenundvierzigtausendneunhundert 72/100 
Euro) im Haushaltsjahr 2010 in der Haushaltsstelle 6700.000.5730.00 – 
Stromkosten  - Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen:  23 
   Nein-Stimmen:  - 
   Stimmenthaltungen: - 
 
Beschluss- Nr. 88/2010 
 
Der Stadtrat beschließt, seine Vertreter anzuweisen, die Gesellschafterverträge 
bzw. Satzungen der Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung dahingehend 
zu ändern, dass deren Zusammensetzung dem Stärkeverhältnis der Parteien  
und Wählergruppen nach dem Verfahren Sante-Lague-Schepers gerecht wird. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen:  15 
   Nein-Stimmen:  8 
   Stimmenthaltungen: - 
 
Beschluss- Nr. 89/2010 
 
Der Stadtrat beschließt, den kommunalen Anteil der Mitglieder des Aufsichts- 
rates der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Obereichsfeld mbH von 3 auf 5 
Stadtratsmitglieder zu erhöhen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen:  15 
   Nein-Stimmen:  7 
   Stimmenthaltungen: 1 
 
Die Anlagen zu vorgenannten Beschlüssen können während der Sprechzeiten in der 
Stadtverwaltung, Aegidienstraße 20, eingesehen werden. 
 
 
 
Beck 
Bürgermeister 


